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Eine Durchführungsverordnung enthält die Liste der Drittländer und 
Gebiete, aus denen Tiere, Erzeugnisse und Waren für den Eingang in die 
EU zulässig sind. In drei Durchführungsverordnungen, die bereits unter 
Teil IV erwähnt wurden, sind die Muster für Veterinärbescheinigungen und 
amtliche Bescheinigungen für Land- und Wassertiere sowie Waren 
 tierischen Ursprungs enthalten (Tab. 6). 

Neu ist, dass die Eingangsbestimmungen anstatt ausschließlich in 
den Einfuhrbescheinigungen nun in gesonderten Verordnungen aufgeführt 
sind. Außerdem sind für bestimmte Seuchen Mindestzeiträume der 
 Seuchenfreiheit und Mindestzeiträume der Haltung von Tieren im Dritt-
land vor dem Eingang in die Union zu beachten.

Artikel 240–242 regeln den Eingang bestimmter anderer Waren in 
die EU und deren Export. „Andere Waren“ sind Seuchenerreger (z. B. für 
die Forschung), Pflanzenmaterial, Transportmittel, Ausrüstung, Verpa-
ckungsmaterial, Wasser und Futtermittel. Artikel 243 enthält Bestimmun-
gen zur Ausfuhr aus der Union in Drittländer. Grundsatz ist, dass durch die 
Ausfuhr der Tiergesundheitsstatus des Bestimmungslandes nicht beein-
trächtigt wird.

Auch für den Eingang in die Union gilt eine Übergangszeit, und zwar 
bis zum 20.10.2021 für Bescheinigungen, die vor dem 21.08.2021 aus-
gestellt werden. 

Teil VI: Verbringung von Heimtieren zu nicht kommer-
ziellen Zwecken

Artikel 244–256 enthalten Regelungen zur Verbringung von Heimtieren 
zu nicht kommerziellen Zwecken. Sie sind erst vom 21.04.2026 an anzu-
wenden. Bis zu diesem Datum gilt die Verordnung (EU) Nr. 576/201316 
weiter (Artikel 277).

Teil VII: Sofortmaßnahmen

Gemäß Artikel 257 hat nach Ausbruch einer gelisteten Seuche oder einer 
neu auftretenden Seuche oder bei Auftreten einer Gefahr, die aller Wahr-
scheinlichkeit nach ein erhebliches Risiko für die Gesundheit von Mensch 
oder Tier darstellt, die zuständige Behörde des betreffenden Mitglied -
staates unverzüglich Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Ziel ist es, die Aus-
breitung der Seuche bzw. der Gefahr zu verhindern. Danach prüft die  
EU-Kommission die Situation und die ergriffenen Sofortmaßnahmen und 
erlässt in vorgegebenen Fällen im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
bestimmte Sofortmaßnahmen bezüglich der betreffenden Tiere und 
 Erzeugnisse sowie der Transportmittel und der sonstigen Materialien, die 
mit diesen Tieren oder Erzeugnissen in Berührung gekommen sein könn-
ten (Artikel 259). Die EU-Kommission hat bisher Durchführungsbeschlüs-
se zu Bsal und zum Befall mit Aethina tumida (Kleiner Bienenbeutenkäfer) 
vorgesehen. Sofortmaßnahmen können auch von den Mitgliedstaaten und 
der EU-Kommission bei Sendungen mit Tieren und Erzeugnissen aus 
Drittländern angewandt werden (Artikel 260–261).

Teile VIII und IX: Gemeinsame Bestimmungen, 
 Übergangs- und Schlussbestimmungen

Vorschriften über Sanktionen für Verstöße gegen die Verordnung (EU) 
2016/429 sind von den Mitgliedstaaten bis zum 22.04.2022 festzulegen 
(Artikel 268). Gemäß Artikel 269 können die Mitgliedstaaten zusätzliche 
oder strengere Maßnahmen anwenden. Das betrifft jedoch nur bestimmte 
Regelungen in den folgenden Bereichen: Zuständigkeiten für die Tier -
gesundheit, Meldung innerhalb der Mitgliedstaaten, die Überwachung, 
Registrierung, Zulassung, Aufzeichnungen und Verzeichnisse sowie 
 Rückverfolgbarkeitsanforderungen. Bedingung ist, dass die nationalen 
Maßnahmen im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung  
(EU) 2016/429 stehen, kein Hemmnis für die Verbringung von Tieren und 
 Erzeugnissen zwischen Mitgliedstaaten darstellen und nicht im Wider-
spruch zu den Bestimmungen der Verordnung stehen. Außerdem können 

bestimmte nationale Maßnahmen u. a. gemäß Artikel 170 (Seuchen der 
Kategorien D und E bei Landtieren), Artikel 171 (nicht gelistete Seuchen 
bei Landtieren) und 226 (nicht gelistete Krankheiten bei Wassertieren) 
 ergriffen werden.

Durch Übergangsbestimmungen bleiben bestimmte nach bisherigem 
Recht vollzogene Maßnahmen gültig und es ergibt sich nach dem 
21.04.2021 kein Handlungsbedarf. Dazu zählen z. B. Betriebsregistrie-
rungen und Betriebszulassungen, die Kennzeichnung von bis dahin kenn-
zeichnungspflichtigen Tieren, die Seuchenfreiheit von Mitgliedstaaten, 
Zonen und Kompartimenten sowie bestehende Tilgungs- und Überwa-
chungsprogramme der Mitgliedstaaten.
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